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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1976

Norm

ABGB §1400 A

Rechtssatz

Dem Überweisungsauftrag beigefügte Einschränkungen sind für die Empfangsbank dann beachtlich, wenn sie von der

Überweisungsbank an sie weitergeleitet worden sind.
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